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Kurzfassung 

Die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) trägt zu einem sicheren, reibungslosen und umweltschonen-
den Verkehr auf Strassen und Gewässern bei. 

Gegenstand der Vorlage ist der gesetzliche Leistungsauftrag und die Bewilligung eines Ver-
pflichtungskredits für die Motorfahrzeugkontrolle. Mit dem Beschlussesentwurf wird das Glo-
balbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" für die Jahre 2017 bis 2019 zur 
Genehmigung unterbreitet. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Pro-
duktegruppen, die entsprechenden Produktegruppenziele und den erforderlichen Verpflich-
tungskredit. Sie basiert auf dem Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicher-
heit" für die Jahre 2014 bis 2016.  

Das Aufgabengebiet der Motorfahrzeugkontrolle veränderte sich grundsätzlich gegenüber dem 
Globalbudget für die Jahre 2014 bis 2016 nicht. Nachdem in der vergangenen Globalbudgetper-
iode der Personalbestand der Motorfahrzeugkontrolle leicht angehoben werden konnte, wird 
für die Periode 2017 bis 2019 eine Konsolidierung erhofft. Die Struktur des Globalbudgets wur-
de der neuen Organisation der Motorfahrzeugkontrollen angepasst. Die Ausscheidung der Fi-
nanzgrössen erfährt keine Änderung und wird ergänzt. 

In der Produktegruppe „Prüfungen und Kontrollen“ führt die Motorfahrzeugkontrolle an-
spruchsvolle, faire Führerprüfungen und technisch wie fachlich hochstehende Fahrzeugprüfun-
gen und Kontrollfahrten durch (ohne Schifffahrt). 

In der Produktegruppe „Zulassungen und Ausweise“ stellt die Motorfahrzeugkontrolle für be-
rechtigte Personen bzw. gesetzeskonforme Fahrzeuge Führer- und Fahrzeugausweise aus, wo-
mit sie zum Verkehr zugelassen sind. Zudem werden gestützt auf die Strassenverkehrsgesetzge-
bung des Bundes die Administrativmassnahmen angeordnet. 

In der Produktegruppe „Übrige Dienstleistungen“ werden alle Führerprüfungen und technische 
Prüfungen im Bereich Schifffahrt durchgeführt. Zudem werden Sonderbewilligungen für 
Schwertransporte ausgestellt. Zusätzlich werden alle Verkehrssteuern (Fahrzeug- und Schiff-
steuern, Vignetten und Schwerverkehrsabgaben) erhoben und das Inkasso durchgeführt.  

a) Globalbudget: "Administrative und technische Verkehrssicherheit“ 

1. Produktegruppe 1: Prüfungen und Kontrollen 
1.1 Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet 
1.2 Gut ausgebildete Fahrzeug- und Führerprüfer gewährleistet 

2. Produktegruppe 2: Zulassungen und Ausweise 
2.1 Hohe Verkehrssicherheit bei den über 70-Jährigen 
2.2 Administrativmassnahmen vollzogen 

3. Produktegruppe 3: Übrige Dienstleistungen 
3.1 Betriebssichere Schiffe gewährleistet 
3.2 Geringe Debitorenverluste aufgrund Uneinbringlichkeit. 

 

b) Verpflichtungskredit 2017 bis 2019 (Ertragsüberschuss)  – 6‘170‘000 Fr. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf  zum Globalbudget „Administrative 
und technische Verkehrssicherheit“ für die Jahre 2017 bis 2019. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Globalbudget-Periode 2017 bis 2019 reiht sich weitgehend nahtlos an die früheren Perioden 
an. Es haben sich keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf Leistungen und Finanzen er-
geben.  

Die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) führt mit Ausnahme der administrativen Massnahmen, die 
ausschliesslich in Bellach bearbeitet werden, sämtliche Arbeiten an den drei Standorten Bellach, 
Olten und Laufen aus. In der Prüfstelle Olten können infolge statischer Einschränkungen seit 
mehreren Jahren keine schweren Motorwagen mehr geprüft werden. Aus diesem Grund wer-
den die schweren Motorwagen an vier externen Standorten bei privaten Unternehmen geprüft. 
In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Hochbauamt (HBA) sucht eine Projektgruppe nach al-
ternativen Standorten. Die Prüfstelle Olten soll in absehbarer Zeit ihre Dienstleistungen wieder 
an einem neuen Standort erbringen können. Der Bundesrat hat im Jahr 2015 neue Prüffristen 
festgelegt. Um diese am 1. Februar 2017 in Kraft tretenden Fristen einhalten zu können, wurde 
im Januar 2016 in der MFK Bellach eine vierte Prüfbahn in Betrieb genommen. In diesem Zu-
sammenhang ist geplant, in der Prüfstelle Laufen eine zusätzliche Prüfbahn einzurichten. Hier 
soll auch noch die Infrastruktur den geltenden Vorschriften angepasst werden. Die technischen 
Einrichtungen werden über das Investitionsbudget 2017 der MFK finanziert. Die Planung für 
den Ersatzstandort der Prüfstelle Olten wird in Zusammenarbeit mit dem HBA weiter vorange-
trieben. Auch hier wird eine Erhöhung der Prüfkapazität erfolgen. 

„Via sicura“, das Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr, wird 
im Bereich der administrativen Verkehrssicherheit auch während der Globalbudgetperiode 2017 
bis 2019 prägend sein. Erwartet wird unter anderem die Einführung eines Nachschulungsobliga-
toriums bei bestimmten Widerhandlungen, der Einsatz von Datenaufzeichnungsgeräten bei Ge-
schwindigkeitstätern (Black Box) und von Alkohol-Wegfahrsperren im Sinne einer Auflage. 

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates 

Legislaturplan 2013 – 2017 

Der Legislaturplan nimmt keinen Bezug zum Globalbudget „Administrative und technische Ver-
kehrssicherheit“. 
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3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe 

3.1 Leistungserbringer 

 
Name Produktegruppe Leistungserbringende Dienststelle 

1. Prüfungen und Kontrollen 
2. Zulassungen und Ausweise 
3. Übrige Dienstleistungen 

Motorfahrzeugkontrolle 
Motorfahrzeugkontrolle 
Motorfahrzeugkontrolle 

 

3.2 Produktegruppen 

3.2.1 Produktegruppe 1: Prüfungen und Kontrollen 

Die Produktegruppe umfasst alle technischen, praktischen und theoretischen Prüfungen sowie 
Kontrollfahrten. Es bestehen schweizweit 46 Fahrzeugkategorien mit unterschiedlich verwende-
ten technisch komplexen Systemen, die zur Prüfung aufgeboten resp. angemeldet werden kön-
nen.  

Veränderungen gegenüber der Produktegruppe „Technische Verkehrssicherheit“ in der Global-
budgetperiode 2014 bis 2016: Die Bereiche Schifffahrt und Sonderbewilligung wurden in die 
Produktegruppe 3 (Übrige Dienstleistungen) und die Fahrzeugzulassung in die Produktegruppe 
2 (Zulassungen und Ausweise) verschoben. 
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3.2.2 Produktegruppe 2: Zulassungen und Ausweise 

Für berechtigte Personen bzw. gesetzeskonforme Fahrzeuge stellt die Motorfahrzeugkontrolle 
Führer- und Fahrzeugausweise aus, womit sie zum Verkehr zugelassen sind. Weiter werden Per-
sonen ab 70 Jahren, Berufschauffeure sowie Inhaber höherer Ausweiskategorien periodisch zur 
medizinischen Kontrolle aufgeboten. Schliesslich werden Administrativverfahren nach der Stras-
senverkehrsgesetzgebung des Bundes durchgeführt und Administrativmassnahmen (zum Bei-
spiel Führerausweisentzüge und Verwarnungen) ausgesprochen. 

Veränderungen gegenüber der Produktegruppe „Administrative Verkehrssicherheit“ in der 
Globalbudgetperiode 2014 bis 2016: Die Produktegruppe 2 (Zulassungen und Ausweise) wurde 
durch die Fahrzeugzulassung aus der Produktegruppe 1 (Prüfungen und Kontrollen) ergänzt. 

 

 

3.2.3 Produktegruppe 3: Übrige Dienstleistungen 

Auf den kantonalen Gewässern werden vor allem im Sommerhalbjahr Schiffsführerprüfungen 
und technische Schiffsprüfungen kompetent durchgeführt. Zudem werden Sonderbewilligun-
gen für Schwertransporte auf der Strasse ausgestellt.  

Die Produktegruppe 3 beinhaltet weiter die Erhebung der Verkehrssteuern sowie den Ge-
schäftsverkehr mit den Bundesbehörden betreffend die Ertragsanteile an der Autovignette und 
der Pauschalschwerverkehrssteuer. Ebenso enthalten sind kleinere Erträge aus Dienstleistungen 
der Motorfahrzeugkontrolle, die nicht in die zwei ersten Produktegruppen gehören.  
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Veränderungen gegenüber der Produktegruppe „Finanzen“ in der Globalbudgetperiode 2013 
bis 2016: Die Produktgruppe 3 wurde durch die Bereiche Schifffahrt und Sonderbewilligungen 
ergänzt. 

 

 

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit 

 

 

Verpflichtungskredit 
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3.4 Personal 

 

Im Voranschlag 2016 wurden die Personalkosten zu tief angesetzt. Die voraussichtlichen 
Personalkosten 2016 entsprechen einem Personalkörper von 103 Pensen. In der Globalbudget-
periode 2017 bis 2019 sind die Personalkosten für 104 Pensen pro Jahr korrekt eingestellt.  

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode 

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag 

Der Leistungsauftrag der Motorfahrzeugkontrolle bleibt gleich wie in der Vorperiode. Auch die 
Indikatoren der Produktegruppen 1 und 2, womit die Zielerreichung gemessen wird, werden 
nicht verändert. Hingegen wird die Produktegruppe 3 neu definiert. Sie beinhaltet die ganze 
Schifffahrt und die Sonderbewilligungen, die Erhebung der Verkehrssteuern und die Ertragsan-
teile an der Autovignette und der Pauschalschwerverkehrssteuer. Ebenso enthalten sind kleinere 
Erträge aus Dienstleistungen der Motorfahrzeugkontrolle, die nicht in die zwei ersten Produk-
tegruppen gehören. 

Bei der Erarbeitung des neuen Globalbudgets wird davon ausgegangen, dass sich die Rahmen-
bedingungen für die Motorfahrzeugkontrolle im Vergleich zur letzten Periode nicht wesentlich 
verändern. 

Die Buch- und Rechnungsführung der MFK wurde per 1. Januar 2016 in das Buchhaltungssystem 
SAP integriert. Bei dieser Gelegenheit wurde die Detaillierung der Konten, die Kosten- und Leis-
tungsrechnung, die Produktegruppen und die Finanzgrössen überarbeitet und angepasst. Teil-
weise sind diese Änderungen sichtbar, zum Beispiel fehlen die Vorjahreszahlen und die wich-
tigsten Änderungen werden bei den entsprechenden Orten genannt. 

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode 
 

Verpflichtungskredit GB-Periode 2014 bis 2016 In Mio. CHF 

Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 169/2013 -6.1 

+ Massnahmenplan 14 Erhöhung der budgetierten Erträge (DDI-R7) -0.8 

Bereinigter Verpflichtungskredit  -6.9 

Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE14 + RE15 + VA16)  -6.6 
Zu begründende Differenz  0.3 

 

 

  

Begründung Detail Total 

Total Personalaufwand    

    
Total Sachaufwand/Ertrag   0.3 

- Tiefere Einnahmen aus Gebühren Amtshandlungen 0.3  

Zu begründende Differenz  0.3 
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3.5.3 Neue Globalbudgetperiode 
 

Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode In Mio. CHF 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2014 bis 2016 
(RE14 + RE15 + VA16) 

-6.6 

Beantragter Verpflichtungskredit 2017 bis 2019 -6.2 
Zu begründende Differenz  0.4 

   

Begründung Detail Total 

Total Personalaufwand   2.3 

+ Erhöhung Personalbestand, Personalnebenkosten und Ausbildung 2.3  
Total Sachaufwand/Ertrag   -1.9 

- Mehrerträge aus Gebühren, Verkäufen und übrige Erträge -4.5  
+ Mehrkosten aus Abschreibungen und Sachaufwand 2.6  

Zu begründende Differenz   0.4 

 

Im Jahr 2016 wurden 4 Verkehrsexperten eingestellt. Im ersten Jahr bis zum Abschluss ihrer 
Ausbildung prüfen sie rund 2‘000+ pro Jahr und Verkehrsexperte. Die theoretische Ausbildung 
erfolgt jeweils vom September bis April. Während der Einführungsphase bei der MFK werden sie 
auch von einem erfahrenen Verkehrsexperten begleitet. Im Jahr 2017 kann mit zusätzlichen Ge-
bühreneinnahmen (Fahrzeugprüfungen) von 400‘000 Franken gerechnet werden. 

Infolge von Optimierungsmassnahmen im administrativen Bereich konnten 2 Stellen eingespart 
werden. Die Erhöhung der effektiven Pensen beträgt 2 Pensen. 

Die übrigen Gebühreneinnahmen (Neufahrzeugen, Umschreibungen, Führerprüfungen) sind 
primär von der Konjunktur und von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kunden abhän-
gig. 

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget 

 

Investitionen 

In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt wird die Prüfstelle aus- und umgebaut. Im vorliegen-
den Betrag sind die technischen Einrichtungen budgetiert. 
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5. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spe-
zialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung 
vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Bst. c KV). 

6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Roland Fürst 
Landammann 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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7. Beschlussesentwurf 

Globalbudget „Administrative und technische Verkehrssi-

cherheit“ für die Jahre 2017 bis 2019 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der 
Kantonsverfassung vom 8. Juni 19861), § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungs-
orientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2), nach Kenntnisnahme von 
Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 6. September 2016 (RRB Nr. 2016/1564), be-
schliesst: 

1. Für das Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" werden für 
die Jahre 2017 bis 2019 folgende Produktegruppenziele festgelegt: 

 
1.1. Produktegruppe 1: Prüfungen und Kontrollen 
 1.1.1 Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet 
 1.1.2 Gut ausgebildete Fahrzeug- und Fahrzeugprüfer gewährleistet 

1.2. Produktegruppe 2: Zulassungen und Ausweise 
1.2.1 Hohe Verkehrssicherheit bei den über 70-Jährigen 
1.2.2 Administrativmassnahmen vollzogen 

1.3. Produktegruppe 3: Übrige Dienstleistungen 
1.3.1 Betriebssichere Schiffe gewährleistet 
1.3.2 Geringe Debitorenverluste infolge Uneinbringlichkeit. 

2. Für das Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" wird als Sal-
dovorgabe für die Jahre 2017 bis 2019 ein Verpflichtungskredit (Ertragsüberschuss) von 
- 6‘170‘000 Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Administrative und technische Ver-
kehrssicherheit" wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung ge-
mäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV)3) angepasst. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 

Präsident Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

  

 ________________  

1) BGS 111.1. 
2) BGS 115.1. 
3) BGS 126.3. 
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Verteiler KRB 

Bau- und Justizdepartement  
Motorfahrzeugkontrolle 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentscontroller 
Parlamentsdienste 
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